
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/2/19 4Ob303/74,
4Ob360/74, 7Ob671/89

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1974

Norm

ZPO §503 E4c4

ZPO §503 E4c7

Rechtssatz

Zum Bereich der Rechtsfrage gehört jede Erwägung, die zur Au7ndung des Obersatzes (der anzuwendenden

Rechtsnorm) führt, der die durch den Sachantrag verkörperte Rechtsfolge zuläßt; ferner jede Erwägung, die die

Auslegung dieses Obersatzes betri>t, jede Prüfung seiner Gültigkeit sowie jede Prüfung in der Richtung, ob die den

Untersatz bildenden konkreten Tatsachen vollständig genug sind, um dem bestimmten Obersatz unterstellt werden zu

können; schließlich die Prüfung, ob alle im Obersatz abstrakt enthaltenen Tatbestandsmerkmale durch die im

Sachverhalt (Untersatz) enthaltenen konkreten Tatsachenfeststellungen hergestellt sind (Fasching IV, 249).

Entscheidungstexte

4 Ob 303/74

Entscheidungstext OGH 19.02.1974 4 Ob 303/74

4 Ob 360/74

Entscheidungstext OGH 17.12.1974 4 Ob 360/74

7 Ob 671/89

Entscheidungstext OGH 28.09.1989 7 Ob 671/89

Vgl auch; Beisatz: Die Erwägungen, die zu den Feststellungen führten, kann der OGH nicht überprüfen, weil es

sich hiebei um einen Akt der Tatsachenfeststellung handelt. (T1)
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